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Norm

StPO §427

1. StPO § 427 heute

2. StPO § 427 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 26/2016

3. StPO § 427 gültig von 01.01.2008 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 93/2007

4. StPO § 427 gültig von 10.04.1999 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 55/1999

5. StPO § 427 gültig von 01.01.1994 bis 09.04.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 526/1993

6. StPO § 427 gültig von 31.12.1975 bis 31.12.1993

Rechtssatz

Ein Urteil ist in Abwesenheit des Angeklagten gemäß § 427 StPO gefällt worden, wenn dieser zwischen dem Aufruf der

Sache (im bezirksgerichtlichen Verfahren: Vortrag der Anklage) und dem Schluss der Verhandlung, sei es auch nur

zeitweilig, nicht persönlich anwesend war, ohne dass Sonderregelungen eine Ausnahme angeordnet hätten, oder er

nicht persönlich und unmissverständlich der Verhandlung in seiner Abwesenheit zugestimmt hat.Ein Urteil ist in

Abwesenheit des Angeklagten gemäß Paragraph 427, StPO gefällt worden, wenn dieser zwischen dem Aufruf der Sache

(im bezirksgerichtlichen Verfahren: Vortrag der Anklage) und dem Schluss der Verhandlung, sei es auch nur zeitweilig,

nicht persönlich anwesend war, ohne dass Sonderregelungen eine Ausnahme angeordnet hätten, oder er nicht

persönlich und unmissverständlich der Verhandlung in seiner Abwesenheit zugestimmt hat.
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